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Zusammenspiel von DIN-VDE-Prüfungen und 
VdS-Prüfungen in elektrischen Anlagen 

 

In vielen Unternehmen gibt es immer wieder Diskussionen bezüglich der 
erforderlichen Prüfung der elektrischen Anlagen. Auch gestandene Praktiker sind 
mitunter der festen, aber falschen Meinung, dass die Prüfung durch einen VdS-
anerkannten Sachverständigen völlig ausreichend ist und keine weiteren 
elektrotechnischen Prüfungen durchgeführt werden müssen. Wie ist hier zu 
Verfahren um Rechtssicherheit im Unternehmen zu haben? 

 
Fehlerursachen in elektrischen Anlagen 

Gemäß Erhebungen des VdS1 sind etwa 30 % der durch die Sachversicherer 
registrierten Brände sind auf Mängel in elektrischen Anlagen zurückzuführen. Viele 
dieser Brände könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden, wenn die 
elektrischen Anlagen mangelfrei sind. Dazu müssen sie jedoch fachgerecht geplant, 
montiert und einer regelmäßigen, fachgerechten Instandhaltung und Prüfung unterzogen 
werden. Um die Schäden in diesem Bereich zu reduzieren kann der Versicherer eine 
regelmäßige Überprüfung der Anlagen nach von ihm festgelegten Standards fordern. In 

                                                

1 Die VdS Schadenverhütung GmbH mit Sitz in Köln ist eine unabhängige Prüfinstitution.  
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der Praxis stellt sich dadurch zunehmend die Frage: Ersetzen die VdS-Prüfungen für die 
Sachversicherung die VDE-Wiederholungsprüfungen in elektrischen Anlagen? 

 

VdS-Prüfung kann aufgrund privatrechtlicher Vereinbarung erforderlich werden 

Wenn durch die Sach- bzw. Feuerversicherung eine Überprüfung im Bereich der 
Elektrotechnik nach VdS-Standards gefordert wird, erfolgt dies immer auf der Grundlage 
einer privatvertraglichen Vereinbarung im jeweiligen Versicherungsvertrag zwischen 
Versicherung und Unternehmen. Die Versicherung fordert von Unternehmen, die 
elektrotechnische Anlagen betreiben meist jährlich eine Prüfung dieser Anlagen nach der 
VdS-Prüfrichtlinie 2871. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem speziellen Befundschein 
nach VdS-Prüfrichtlinie 2229 zu dokumentieren.  

 

VdS-Prüfungen ersetzen nicht die VDE-Prüfungen 

Es ist aber klar festzuhalten: Die oben genannten VdS-Prüfungen, die häufig in Form 
von Vertragsklauseln durch den Sach- bzw. Feuerversicherer gefordert werden, 
ersetzen nicht die wiederkehrenden Prüfungen für elektrische Anlagen gemäß 
staatlicher, berufsgenossenschaftlicher oder normenmäßiger Vorgaben. Die 
folgende Abbildung zeigt beispielhaft eine solche Klausel:  
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Abbildung 1: Beispiel einer Klausel in einem Allianz-Rahmenvertrag 

 

Dabei wird unterstellt, dass der Versicherungsnehmer sämtliche aus gesetzlichen, 
berufsgenossenschaftlichen Forderungen sowie aus den Forderungen der privaten 
Normengeber herrührenden Verpflichtungen wie beispielsweise gemäß 
Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, berufsgenossenschaftlicher 
Vorschrift BGV A3 oder DIN-VDE-Bestimmungen, insbesondere die Veranlassung der 
erforderlichen elektrischen Prüfungen, im Vorfeld erfüllt. 
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VdS-Prüfungen sollen besondere Anforderungen des Versicherers erfüllen 

Ziel der VdS-Prüfung an elektrischen Anlagen ist es, sicherzustellen, dass die 
individuellen und besonderen Anforderungen des Versicherers bezüglich des 
Sachschutzes umgesetzt werden. Die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Klausel SK 
3602 entbindet den Versicherungsnehmer nicht von der Prüfpflicht aufgrund anderer 
Normen, technischer Regelwerke oder Gesetze. Wobei die letztgenannten Institutionen 
in der Regel den Personenschutz in den Vordergrund stellen.  

 

Insbesondere Dokumentation der Prüfergebnisse weicht voneinander ab 

Wo es sinnvoll oder notwendig ist, entspricht die Art der Klauselprüfung (Prüfmethoden, 
Vorgehensweise, Messgeräteauswahl usw.) den bekannten Prüfungen gemäß 
Betriebssicherheitsverordnung bzw. Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 nach den 
jeweiligen VDE-Bestimmungen. Die Dokumentation der Prüfergebnisse der VdS-Prüfung 
ist jedoch erheblich abweichend von den Anforderungen der privaten Normengeber, 
beispielsweise in der DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100 oder VDE 0113-1.  

 

VDE-Prüfungen sind Grundlagen für die VdS-Prüfungen 

Die Durchführung von behördlich oder gesetzlich geforderten Personenschutzprüfungen 
beispielsweise nach Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 oder 
Betriebssicherheitsverordnung werden als Grundlage für die VdS-Sachschutzprüfung 
zwingend vorausgesetzt. Die VdS-Sachschutzprüfung nach Klausel SK 3602 ergänzt nur 
die sowieso zwingend erforderlichen Personenschutzprüfungen. 
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Abbildung 2: VdS-Richtlinie 2871 für Prüfungen nach Klausel SK 3602 
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Abbildung 3: Muster-Befundschein VdS (Seite 1) 



 

 

Seite 7 von 9 

 

Abbildung 4: Muster-Befundschein VdS 2229 (Seite 2) 



 

 

Seite 8 von 9 

 

VdS-Prüfungen verlangen keine Dokumentation von Messwerten 

In dem Befundschein nach VdS 2229 wird beispielsweise keine Aufzeichnung und 
Dokumentation von Messwerten verlangt. Für die Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 
0105-100 werden dagegen eindeutig protokollierte und bewertete Messwerte im 
Prüfbericht gefordert. Die folgende Abbildung zeigt einen Muster-Befundschein nach VdS 
2229, die entsprechenden Protokoll-Muster für VDE-Prüfungen werden an dieser Stelle 
als bekannt vorausgesetzt:  

 

Prüfer für VdS-Sachschutzprüfung muss VdS-anerkannter Sachverständiger sein 

Des Weiteren muss der Prüfer, der die VdS-Sachschutzprüfung nach Klausel SK 3602 
tätigt, ein vom VdS anerkannter Sachverständiger sein. Eine der Anforderungen an 
diesen Prüfer ist z.B. ein abgeschlossenes Ingenieur-Studium im Bereich der 
Elektrotechnik. Der Prüfer nach Betriebssicherheitsverordnung hingegen, muss die 
Anforderungen an eine befähigte Person nach § 2 Absatz 7 der 
Betriebssicherheitsverordnung erfüllen. Die Merkmale der befähigten Person für 
Prüfungen zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen werden in der Technischen Regel 
für Betriebssicherheit 1203 (TRBS 1203) konkretisiert. 

 

Gemeinsame Durchführung der Prüfungen möglich 

Wenn durch einen einzigen Dienstleister beide Arten von Prüfungen, also die VdS-
Sachschutzprüfungen und auch die Personenschutzprüfung nach den jeweiligen 
einschlägigen Normenwerken aus einer Hand angeboten werden, ist dies natürlich 
machbar und sogar sinnvoll. Dann sind jedoch zwingend unterschiedliche 
Prüfberichte auszufüllen. Hierbei sind abweichende zu erfüllende Voraussetzungen, 
sowohl an den Prüfer, als auch an die protokollierten Messwerte und den zu prüfenden 
Umfang zu berücksichtigen. 
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Abschluss einer Anlagenprüfklausel muss unbedingt mit den technischen 
Bereichen des Unternehmens kommuniziert werden 

Zu erwähnen ist noch, dass der Abschluss von Versicherungsverträgen mit solchen 
(elektro-)technischen Klauseln den betroffenen Fachleuten in den technischen 
Unternehmensbereichen auch bekannt sein muss. In der Praxis ist nicht selten 
festzustellen, dass solche Verträge häufig von Kaufleuten und Juristen, die 
beispielsweise Mitarbeiter der Rechtsabteilung des Unternehmens sind, abgeschlossen 
werden und aufgrund mangelnder Kommunikation die technisch relevanten 
Informationen nicht in den betroffenen Fachbereichen ankommen, so dass die mit dem 
Versicherer vertraglich vereinbarten Prüfungen nicht durchgeführt werden. Es muss 
eigentlich nicht erwähnt werden, welche Auswirkungen das im Schadensfall haben 
könnte.  
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